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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 

Abg. Dr. Gugerbauer und Genossen vom 

20. Dezember 1989, Nr. 4797/J-NR/1989, 

"Nachtfahrverbot" 

Zu Ihren Fragen 
• 
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"Unter welchen Voraussetzungen werden Ausnahmebewilligungen 

vom Nachtfahrverbot gewährt?" 

"Werden Sie die Transparenz des Verfahrens dadurch sicher­

stellen, daß die gewährten Ausnahmebewilligungen halb­

jährlich veröffentlicht werden?" 

darf ich Ihnen mitteilen, daß die behördliche Vollziehung des 

Nachtfahrverbotes in den Kompetenzbereich Straßenpolizei 

fällt. Zuständig für die Vollziehung sind - mit Ausnahme der 

Erlassung bestimmter Verordnungen - die Länder. Daher steht 

dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr in 

diesen Belangen keinerlei Weisungsrecht zu. 
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Wien, am ~. Februar 1990 

Der Bundesmin{~ter 
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